
 
  

 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
   

 
 
 

 
 
 

  

   

   

   

   

 

 

 

  

  

   

  

Klub der ÖVP Bezirksräte 

Thema: Gegen Gewalt an Frauen 

Die unterfertigende Bezirksrätin der ÖVP-Donaustadt 

Lena Hovivyan, MA 

stellt in der Sitzung der Bezirksvertretung Donaustadt am 01.12.2021 gemäß § 104 WStV 
folgende 

Resolution 

Jede fünfte Frau in Österreich ist ab ihrem 15. Lebensjahr von körperlicher oder sexueller 

Gewalt betroffen, jede dritte Frau wurde bereits sexuell belästigt und jede siebente Frau 

ab 15. Jahren wird gestalkt. Durch die Covid Pandemie hat sich das Problem leider auch 

verschärft. Die erschreckende Anzahl an Femiziden zeigt, dass Österreich aber auch Wien 

und in der Donaustadt ein großes Problem mit Gewalt gegen Frauen hat. Laut 

Medienberichten sind dieses Jahr bereits 23 Frauen ermordet worden (Stand 6.11.2021). 

Die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt auf, dass 2020 sogar 31 Frauen Opfer eines Mordes 

wurden. 

Es ist wichtig, dass hier rasch aufgeklärt und den Schutzbedürftigen geholfen wird. Daher 

hat die Bundesregierung dieses Jahr zusätzlich ein wichtiges Maßnahmenpaket von 24,6 

Millionen Euro für Beratungs- und Präventionsarbeit aufgestellt, um die von Gewalt 

betroffenen oder bedrohten Frauen und Mädchen bestmöglich zu unterstützen. 



   

    

  

 

  

  

 

 

 

 

 
 

   

     

 
 
 
 
 

Von 25. November (Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen) bis 10. Dezember 

(Internationaler Tag der Menschenrechte) finden die „16 Tage gegen Gewalt an 

Frauen“ statt. Mit der UN - Kampagne „Orange the World“ wird nicht nur ein Zeichen der 

Solidarität mit von Gewalt betroffenen Frauen und Mädchen gezeigt, sondern auch 

Bewusstsein für die Problematik in der Gesellschaft geschaffen. 

Als Zeichen der Solidarität mit allen Opfern von Gewalt, spricht sich der Bezirk Donaustadt 

mit dieser Resolution daher gegen jegliche Form von Gewalt an Frauen aus. Frauenrechte 

sind auch Menschenrechte. Gewalt darf in unserer Gesellschaft nicht toleriert werden! 

Als Willenskundgebung soll diese Resolution in geeigneter Form an die Bevölkerung 

kundgemacht werden. Die 

KUNDMACHUNG 

soll durch Aushang in der gassenseitigen Amtsvitrine des Magistratischen Bezirksamtes 

1220 binnen 3 Werktagen auf die Dauer von ca. 30 Kalendertagen erfolgen. 


